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Regeste

amtliche Verteidigung | Anwaltlicher Beistand

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland (nachfolgend: Staatsan- waltschaft)
führt ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten A.________ wegen Beschimpfung,
mehrfach begangen, sowie übler Nachrede. Am 7. März 2022 wies sie dessen Gesuch um
Beiordnung einer amtlichen Verteidigung ab. Hiergegen er- hob A.________ (nachfolgend:
Beschwerdeführer) am 8. März 2022 bei der Be- schwerdekammer in Strafsachen des
Obergerichts des Kantons Bern (nachfol- gend: Beschwerdekammer) Beschwerde und
beantragte – unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten des Staates – die
Aufhebung der angefochtenen Ver- fügung und die Rückweisung der Angelegenheit an die
Staatsanwaltschaft zwecks Überarbeitung seines Gesuchs. Mit Blick auf das Nachfolgende
wurde auf die Durchführung eines Schriftenwech- sels verzichtet (Art. 390 Abs. 2 der
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]).

E. 2
Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der
Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt
werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 35 des Ge- setzes über die
Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m.
Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Ober- gerichts [OrR OG; BSG 162.11]).
Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in seinen rechtlich
geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382
Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist – soweit die
Beschwerde den Begrün- dungsanforderungen genügt (vgl. E. 5 am Ende) – einzutreten.

E. 3
das Gesetz hierzu etwas Anderes sage. Im Übrigen verhalte sich die Strafverfol-
gungsbehörde widersprüchlich, wenn sie ihm einerseits die Prozessfähigkeit ab- spreche
und andererseits behaupte, das Verfahren sei derart kompliziert, dass er sich nicht selber
verteidigen könne.

E. 3.1
Die Staatsanwaltschaft hält in der angefochtenen Verfügung fest, dass keine be- sonderen
Umstände vorliegen würden, welche den Beizug einer amtlichen Vertei- digung
rechtfertigen würden. Zum einen handle es sich nicht um einen Fall einer notwendigen
Verteidigung, sei doch weder Untersuchungshaft angeordnet worden noch drohe eine



Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr. Zudem bestünde kein Anlass zur Annahme, dass
der Beschwerdeführer wegen seines körperlichen oder geistigen Zustands nicht in der Lage
wäre, seine Verfahrensinteressen ausreichend wahrzunehmen. Zum anderen handle es sich
mit Blick auf die im Verurteilungsfall drohende Strafe eindeutig um einen Bagatellfall.
Ausserdem biete der Straffall we- der in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht
Schwierigkeiten, denen der Be- schwerdeführer nicht gewachsen wäre. Der Sachverhalt sei
klar umrissen und leicht überschaubar. Heikle materiell-rechtlichen Fragen würden sich
keine stellen.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer hält den staatsanwaltlichen Ausführungen entgegen, dass er nicht in
der Lage sei, das Verfahren alleine zu führen. Aufgrund der sog. Rechtsgleichheit und des
Gleichheitsgrundsatzes sei es unumgänglich, dass er von einem Rechtsvertreter verteidigt
werde. Eine Verweigerung komme einem Verstoss gegen die Waffengleichheit gleich.
Aufgrund dessen und der Schwierigkeiten des Verfahrens sei die Beiordnung einer
Pflichtverteidigung unumgänglich, auch wenn

E. 4
wendigkeit einer amtlichen Verteidigung sprechen (BGE 138 IV 35 E. 6.3-6.4; Urteil des
Bundesgerichts 1B_228/2021 vom 16. Juli 2021 E. 2; je mit weiteren Hinwei- sen).

E. 4.1
Die Verteidigung ist in den Art. 128 ff. StPO geregelt. Unter bestimmten Vorausset- zungen
ist eine Verteidigung zwingend notwendig, so u.a. dann, wenn die beschul- digte Person
wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustands nicht in der Lage ist, ihre
Verfahrensinteressen ausreichend zu wahren (Art. 130 Abs. 1 Bst. c StPO). Über die Fälle
der notwendigen Verteidigung hinaus wird eine amtliche Verteidi- gung angeordnet, wenn
die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung
zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 Bst. b StPO). Zur Wahrung der
Interessen der beschuldigten Person gebo- ten ist die Verteidigung namentlich, wenn es sich
nicht um einen Bagatellfall han- delt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher
Hinsicht Schwierigkeiten bie- tet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen
wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn
eine Freiheitsstra- fe von mehr als vier Monaten oder eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen
zu erwar- ten ist (Art. 132 Abs. 3 StPO).

E. 4.2
Mit Art. 132 StPO wird die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 3
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und Art. 6
Ziff. 3 Bst. c der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK; SR 0.101) für den Bereich des Strafprozessrechts umgesetzt. Daraus, aber auch
aus dem Wortlaut von Art. 132 Abs. 3 StPO («jeden- falls dann nicht»), folgt, dass nicht
automatisch von einem Bagatellfall auszugehen ist, wenn die im Gesetz genannten
Schwellenwerte nicht erreicht sind. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Formulierung
von Art. 132 Abs. 2 StPO durch die Ver- wendung des Worts «namentlich» zum Ausdruck
bringt, dass nicht ausgeschlossen ist, neben den genannten Kriterien (kein Bagatellfall;
tatsächliche und rechtliche Schwierigkeiten, denen die beschuldigte Person allein nicht
gewachsen wäre) wei- tere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Mithin ist eine Beurteilung
der konkreten Umstände des Einzelfalls notwendig, die sich einer strengen Schematisierung



ent- zieht. Immerhin kann festgehalten werden, dass die Anforderungen an die erwähn- ten
tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten umso geringer sind, je schwer- wiegender der
Eingriff in die Interessen der betroffenen Person ist, und umgekehrt (zum Ganzen: BGE 143
I 164 E. 3.5 mit Hinweisen). Als Schwierigkeiten, die eine amtliche Verteidigung
rechtfertigen können, fallen somit auch in der betroffenen Person liegende Gründe in
Betracht, insbesondere deren Unfähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (BGE 128 I
225 E. 2.5.2, 122 I 49 E. 2c/bb und 275 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 1B_72/2021 vom
9. April 2021 E. 4.1; je mit Hinweisen). Familiäre Interessenkonflikte, Sprachschwierigkei-
ten, mangelnde Schulbildung oder die Konfrontation mit anwaltlich vertretenen Ge-
genparteien bzw. Mitbeschuldigten können ebenfalls tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten begründen, welche, insgesamt betrachtet, für die sachliche Not-

E. 4.3
In Bagatellfällen besteht ein Anspruch auf amtliche Verteidigung rechtsprechungs- gemäss
nur ausnahmsweise, etwa wenn der Fall besondere Schwierigkeiten bietet, denen die
beschuldigte Person nicht gewachsen ist, oder wenn der Ausgang des Verfahrens eine
besondere Tragweite aufweist, beispielsweise, weil der Entzug ei- ner
Berufsausübungsbewilligung droht (Urteile des Bundesgerichts 1B_416/2021 vom 27.
Oktober 2021 E. 3.2 und 1B_306/2021 vom 1. Juli 2021 E. 2.1 mit Hinwei- sen).

E. 5
abgesprochen worden ist (vgl. etwa Beschluss der Beschwerdekammer BK 21 36 vom 3.
März 2021), ändert daran nichts. Die Ausgangslage ist nicht dieselbe. Die Privatkläger
lassen sich nicht anwaltlich vertreten. Die Berufung auf den Grundsatz der
Waffengleichheit ist folglich unbehelflich. Ebenso ist nicht ersichtlich und wird vom
Beschwerdeführer auch nicht näher dargelegt, inwiefern der Grund- satz der
Rechtsgleichheit verletzt sein soll. Der Beschwerdeführer beschränkt sich in seiner
Beschwerde einzig darauf, in pauschaler Weise die Verletzung vorge- nannter Grundsätze
vorzubringen. Damit kommt er den Begründungsanforderun- gen jedoch nicht ausreichend
nach und kann somit nicht gehört werden.

E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft das Gesuch um Einsetzung
eines amtlichen Verteidigers zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwer- de ist als
offensichtlich unbegründet abzuweisen, soweit auf diese einzutreten ist.

E. 7
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind beim vorliegenden Ausgang des Ver- fahrens
dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Zufolge sei- nes Unterliegens
hat er von vornherein keinen Anspruch auf Entschädigung.

6 Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:
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